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OVG Berlin-Brandenburg weist Auskunftsklage zu Hintergrund-Gesprächen ab

Ein Sprichwort lautet „Die 
Zeit heilt alle Wunden.“ 
Jetzt war die Zeit der ent-
scheidende Aspekt dafür, 
dass das Oberverwaltungs-
gericht Berlin-Branden-
burg die Klage eines Tages-
spiegel-Redakteurs gegen 
das Bundeskanzleramt 
bzw. gegen die damalige 
Bundeskanzlerin Dr. Ange-
la Merkel auf Erteilung von 
Auskünften zu den im Jahr 
2016 vom Bundeskanzler-
amt bzw. der damaligen 
Bundeskanzlerin geführten 
Hintergrundgesprächen ab-
gewiesen hat (Urteil vom 
8. Juni 2022 – Az.: OVG 6 
B 1/21). Damit hat der 6. 
OVG-Senat die stattgebende 
Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts Berlin 
(Urteil vom 13. November 
2020- Az.: VG 27 K 34.17) 
geändert. Darüber hinaus 
wurde auch die Revision 

zum Bundesverwaltungs-
gericht in Leipzig nicht zu-
gelassen. 

Gebot zur Verschwiegen-
heit

Das Bundeskanzleramt hat-
te es seinerzeit abgelehnt, 
die vom Tagesspiegel-
Redakteur unter Verweis 
auf den presserechtlichen 
Auskunftsanspruch erbe-
tenen Auskünfte zu Datum, 
Veranstaltungsort, Themen, 
Teilnehmern und den kon-
kreten Inhalten aller im 
Jahr 2016 durchgeführten 
Hintergrund-Gespräche 
des Bundeskanzleramts zu 
erteilen. Es berief sich un-
ter anderem auf den ver-
traulichen Charakter von 
Hintergrund-Gesprächen. 
Zu diesen Hintergrund-
Gesprächen hatte das 
Bundeskanzleramt ausge-

wählte Journalist:innen ein-
geladen, um das politische 
Geschehen zu diskutieren 
und das eigene Vorgehen 
zu erläutern. Dabei gilt für 
alle Teilnehmer:innen die 
Pflicht zur Verschwiegen-
heit. 

Nach Ansicht des Tages-
spiegels bzw. des Tages-
spiegel-Redakteurs hätte 
das Bundeskanzleramt 
„spätestens mit dem er-
stinstanzlichen Urteil im 
Jahr 2020 die behördlichen 
Kenntnisse zu den Infor-
mationsbegehren feststellen 
und sichern müssen, um 
den presserechtlichen Aus-
kunftsanspruch erfüllen zu 
können. Zudem könnten die 
damals dienstlich Beteili-
gten auch jetzt noch befragt 
werden.“

Das Verwaltungsgericht 
Berlin hatte am 13. Novem-
ber 2020 noch festgestellt, 
dass dem Journalisten nach 
dem presserechtlichen Aus-
kunftsanspruch nach Art. 
5 des Grundgesetzes (GG) 
einen Anspruch auf die von 
ihm verlangten Informati-
onen zustehen würde. Dem 
würden auch keine schutz-
würdigen Interessen anderer 
oder die Vertraulichkeit der 
Informationen entgegenste-
hen. 

Ermittlungsaufwand nicht 
gerechtfertigt

Zu den Gründen seines Ur-
teils führt das OVG in der 
Presse-Info Nr. 11/2022 
vom 8. Juni 2022 aus: „Der 
6. Senat des Oberverwal-
tungsgerichts hat entschie-
den, dass die vom Kläger 
verlangten Informationen 
zum maßgeblichen gegen-
wärtigen Zeitpunkt beim 
Bundeskanzleramt nicht 
vorhanden seien. Informa-
tionen zu den Hintergrund-
Gesprächen seien weder 
in Akten oder Vorgängen 
des Bundeskanzleramts 
dokumentiert noch bei im 
Bundeskanzleramt täti-
gen Personen abzufragen. 
Sämtliche Personen, die für 
das Bundeskanzleramt an 
den Hintergrund-Gesprä-
chen teilgenommen haben 

könnten, seien im Zuge des 
Regierungswechsels aus-
geschieden. Das Bundes-
kanzleramt sei auch nicht 
verpflichtet zu ermitteln, 
welche weiteren bei ihm 
tätigen Personen potenziell 
in der Lage wären, hierzu 
Angaben zu machen. Mit ei-
ner solchen Vorgehensweise 
und Befragung würde die 
Grenze zu einer von der Be-
klagten nicht geschuldeten 
Sachverhaltsermitt lung 
überschritten.“ (ps)

Das neue Team im Bundeskanzleramt muss laut OVG Berlin-
Brandenburg nicht für die Auskunftspflichten des Vorgänger-
teams einstehen, Copyright visitBerlin, Foto Wolfgang Scholvien
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Mentaler Gipfelstürmer

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ute Bienkowski 
Von-Westerburg-Straße 11, 50321 Brühl

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Das geheime Refugium – Der Weg des 

 Waldläufers, Buch 5

Der Weg des Spezialisten – Der Weg des 

Waldläufers, Buch 6

Der König des Westens – Der Weg des 

 Waldläufers, Buch 7

Die Türkiskönigin – Der Weg des 

 Waldläufers, Buch 8

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen, Wortverbindungen und Titel-

kombinationen, für alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, 

Fernsehen, Film und elektronische Medien einschließlich Multimedia-An-

wendungen (Online- und Offline-Dienste).

Imke Brodersen 
Pfinzstraße 12, 76337 Waldbronn

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

unsexy white collar crime

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk,Software, Off- und Onlinedienste, Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

Sara di Turo 
Ruckteschellweg 18, 22089 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Passion for Living

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

JAB JOSEF ANSTOETZ KG 
Potsdamer Straße 160, 33719 Bielefeld

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Hallo, Nachbarn 
 Wir in Berlin und Brandenburg

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Software-Erzeugnisse, Hörfunk, Film, 
Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-ROM; DVDs; CD-I, Offline- 
und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für

Wir räumen auf! Meine 65000 Dinge

in allen Schreibweisen, Wortverbindungen, Schriftarten, Abwandlungen, 
Abkürzungen, Titelkombinationen, grafischen Gestaltungen, Untertiteln 
und Zusammensetzungen für alle Medien einschließlich Printmedien, Film, 
Hörfunk, Fernsehen, Software, Off- und Onlinedienste sowie Onlinemedien 
und Multimediaanwendungen sowie für sonstige audiovisuelle, elektro-
nische und digitale Medien und Netzwerke.

HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Brienner Straße 9, 80333 München
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Hauptstadtrepräsentanz. Seien Sie dabei, wenn wir 
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wie Marken als Treiber für Innovation und Nach

haltigkeit die Zukunft Deutschlands mitgestalten und 
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